
PAV,E-Überwachung (Einspeisebegrenzung) 
 

Anforderung 
 

Vom Netzbetreiber kann eine Anschlussleistung für die Netzeinspeisung vorgegeben werden. 

Falls diese Anschlussleistung überschritten wird muss die Erzeugungseinheit ihre Leistung reduzieren 

und zusätzlich wird beim Überschreiten der Grenzwerte die Erzeugungsanlage vom Netz getrennt. 

Eine Wiedereinschaltung erfolgt nach denselben Kriterien wie nach einen Netzausfall (Netzspannung /- 

Frequenz im Bereich und Netzberuhigungszeit ist abgelaufen). 

 

Grenzkurve aus der VDE-AR-N 4105 

*Auszug aus der VDE Norm 
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Anforderungen an die Überwachung 

- Messung am zentralen Zählerplatz 

- Dreiphasige Messung  

- Mehrere Überwachungsstufen 

P3 mit Verzögerung 200ms 

P4 mit Verzögerung X3 

PAV,E mit Verzögerung X4 

- Zertifizierung der Überwachung 

  



Anwendungsbeschreibung easYgen-3000XT 
 

Die Einspeisebegrenzung wird über die „allgemeine Leistungsreduzierung“ realisiert. Der Reduzierwert 

wird über die Generator Leistung, Netzleistung und zulässige Anschlussleistung (Netzexport) berechnet. 

𝐺𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑥. 𝐿𝑒𝑖𝑠𝑡𝑢𝑛𝑔 (%) =
𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟 𝐿𝑒𝑖𝑠𝑡𝑢𝑛𝑔 − 𝑁𝑒𝑡𝑧𝑙𝑒𝑖𝑠𝑡𝑢𝑛𝑔 + 𝐴𝑛𝑠𝑐ℎ𝑙𝑢𝑠𝑠𝑙𝑒𝑖𝑠𝑡𝑢𝑛𝑔

𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑁𝑒𝑛𝑛𝑙𝑒𝑖𝑠𝑡𝑢𝑛𝑔
 

Für die dreiphasige Netzmessung ist ein zusätzliches Gerät, zum Beispiel Messwert Umformer 

notwendig. Über den Analogmanager wird die externe Netzleistung eingelesen. 

 

Netzmessung 

 

 

 

 

Berechnung der Leistungsbegrenzung 

𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟 𝐿𝑒𝑖𝑠𝑡𝑢𝑛𝑔 − 𝑁𝑒𝑡𝑧𝑙𝑒𝑖𝑠𝑡𝑢𝑛𝑔 

 



 

𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟 𝐿𝑒𝑖𝑠𝑡𝑢𝑛𝑔 − 𝑁𝑒𝑡𝑧𝑙𝑒𝑖𝑠𝑡𝑢𝑛𝑔 + 𝐴𝑛𝑠𝑐ℎ𝑙𝑢𝑠𝑠𝑙𝑒𝑖𝑠𝑡𝑢𝑛𝑔 

 
 

 

 

 

 

 

𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟 𝐿𝑒𝑖𝑠𝑡𝑢𝑛𝑔 − 𝑁𝑒𝑡𝑧𝑙𝑒𝑖𝑠𝑡𝑢𝑛𝑔 + 𝐴𝑛𝑠𝑐ℎ𝑙𝑢𝑠𝑠𝑙𝑒𝑖𝑠𝑡𝑢𝑛𝑔

𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑁𝑒𝑛𝑛𝑙𝑒𝑖𝑠𝑡𝑢𝑛𝑔
 

 
 

 

 



 


